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SATZUNG

§ 1 Name, Sitz und Zweck des 
Vereins

1. Der  am  09.  April  1902  gegründete  Verein 
führt den Namen Tennis Borussia Berlin e.V. 
und hat seinen Sitz in Berlin.

2. Der Verein bezweckt die Pflege des Sports im 
Fußball,  Boxen,  Tischtennis,  Cheerleading 
und anderen Sportarten. Die Sportförderung 
wird verwirklicht durch die Organisation eines 
geordneten  Spiel-,  Übungs-  und  Kursbetrie-
bes. Der Verein beteiligt sich an Wettkämpfen 
und Punktspielen.

3. Der Verein verfolgt im Rahmen von § 1 (2) 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

4. Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Juli bis zum 
30. Juni des folgenden Jahres.

5. Der Verein ist selbstlos tätig. Alle Mittel  des 
Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwe-
cken verwendet werden.

6. Die  Mitglieder  erhalten  in  ihrer  Eigenschaft 
als  Mitglieder  keine  Zuwendungen  aus  den 
Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch 
unverhältnismäßig  hohe  Vergütungen  oder 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, begünstigt werden.

7. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den 
Verein keine Ansprüche auf einen Anteil  am 
Vereinsvermögen.

8. Die Pflege des Jugendsports ist ein besonde-
res Anliegen des Vereins. Dabei gilt es, auch 
die charakterliche Bildung der heranwachsen-
den jungen Menschen zu fördern und ihnen 
die Vorteile des Lebens in einer Sportgemein-
schaft aufzuzeigen.

9. Der Verein versteht sich als weltoffen, tolerant 
und völkerverständigend.  Deshalb sieht sich 
der Verein in der Pflicht, mindestens in Ver-
einsangelegenheiten aktiv nach seinen Mög-
lichkeiten  das  Zusammenleben  aller  Men-
schen sowie die Integration von Minderheiten 
zu fördern. Infolgedessen werden im Rahmen 
seiner  Veranstaltungen  keine  Äußerungen, 

Handlungen und das Tragen und zur Schau-
stellen ebensolcher Symbole und Inhalte ge-
duldet, die geeignet sind, Dritte aufgrund ihrer 
Herkunft, Religion, sexueller Orientierung so-
wie ihres Geschlechts zu diffamieren.

§ 2 Vereinsfarben

Die Vereinsfarben sind lila-weiß. Der Verein führt 
als  Wappenzeichen  einen  schwarzen  Adler  auf 
weißem Grund. 

§ 3 Mitgliedschaft

1. Der Verein hat

a. ordentliche Mitglieder

b. Ehrenmitglieder und

c. jugendliche (minderjährige) Mitglieder

2. Die  Mitgliedschaft  als  ordentliches  oder  ju-
gendliches Mitglied ist schriftlich zu beantra-
gen;  jugendliche  Bewerber  bedürfen  der 
schriftlichen  Einwilligung  ihres  gesetzlichen 
Vertreters.  Über den Antrag entscheidet  der 
Vorstand. Sein Beschluss begründet die Mit-
gliedschaft. Der Bewerber ist hierüber schrift-
lich zu unterrichten. Der Vorstand kann das 
Aufnahmeverfahren  an  die  Abteilungsleitun-
gen delegieren.

3. Die  Ehrenmitgliedschaft  (einschließlich  der 
Ernennung zum Ehrenvorsitzenden) wird von 
der Mitgliederversammlung verliehen. Ehren-
mitglied kann werden, wer sich hervorragen-
de Verdienste um den Verein  oder  um den 
Sport erworben hat. Die Ehrung einzelner Mit-
glieder regelt die Ehrenordnung.

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt,  Aus-
schluss  oder  Tod.  Der  Austritt  ist  schriftlich 
gegenüber dem Verein oder der Abteilung zu 
erklären  und  grundsätzlich  unter  Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zum Ende eines 
Kalendervierteljahres möglich.
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SATZUNG

§ 4 Rechte und Pflichten der 
Mitglieder

1. Die Mitglieder haben das Recht, im Rahmen 
der Satzung und des Vereinszwecks am Ver-
einsleben teilzunehmen sowie die Einrichtun-
gen des Vereins unter Beachtung der  Ver-
einsordnungen zu nutzen.

2. Ordentliche  Mitglieder  und  Ehrenmitglieder 
haben in der Mitgliederversammlung Stimm- 
recht und sind wählbar in die Organe des Ver-
eins. Jugendliche Mitglieder haben ein Recht 
auf  Teilnahme  an  Mitgliederversammlungen 
und dort Rederecht, jedoch kein Stimmrecht. 
Ehrenvorsitzende  können  an  den  Sitzungen 
des  Vorstandes,  des  Ältestenrats  und  des 
Sportbeirats teilnehmen.

3. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sein Bestes für 
den Verein zu leisten sowie die Ehre und das 
Ansehen des Vereins im Sportbetrieb und in 
der  Öffentlichkeit  zu  wahren.  Die  Mitglieder 
müssen  die  allgemeinen  Grundsätze  des 
Sports achten und die Gebote übergeordneter 
Sportverbände befolgen. Sie haben das Ver-
einseigentum sorgsam zu behandeln.

4. Die  Mitglieder  haben  ihren  Mitgliedsbeitrag 
rechtzeitig zu zahlen. Beitragsrückstände von 
mehr als sechs Monaten lassen das Stimm-
recht ruhen.

5. Mitglieder der Organe des Vereins haben nur 
Anspruch  auf  Erstattung  von  Auslagen  für 
Tätigkeiten im Vereinsinteresse.

§ 5 Beiträge

1. Jedes Mitglied zahlt an die Abteilung, der es 
angehört,  einen  Mitgliedsbeitrag.  Art  und 
Höhe des Beitrags werden durch die  Abtei-
lungsversammlung festgelegt. Die Festlegung 
bedarf der Zustimmung des Vorstandes.

2. Die  Abteilungsleitung  kann  einzelne  Mitglie-
der von der Beitragspflicht befreien oder den 
festgesetzten Beitrag ermäßigen. Eine solche 
Entscheidung  kann  von  der  Ausübung  be-

stimmter Tätigkeiten im Verein abhängig ge-
macht oder mit Auflagen verbunden werden.

§ 6 Ordnungsmaßnahmen

1. Bei Verstößen gegen die Vereinssatzung und 
die Vereinsordnungen können folgende Ord-
nungsmaßnahmen verhängt werden:

a. Ausschluss aus dem Verein,

b. Verweis,

c. zeitweiliger Ausschluss vom Übungs- und 
Spielbetrieb

2. Der Ausschluss ist nur möglich bei gröblichen 
oder wiederholten Verstößen gegen die Ver-
einsinteressen  oder  wenn  ein  Mitglied  trotz 
mehrfacher Mahnungen mehr als zwölf Mona-
te mit der Zahlung seines fälligen Beitrags in 
Verzug ist. Den Antrag auf Ausschluss kann 
jedes ordentliche Mitglied stellen.

3. Über Ordnungsmaßnahmen entscheidet nach 
vorheriger  Anhörung  des  betroffenen  Mit-
glieds die  Leitung derjenigen Abteilung,  der 
das  betreffende  Mitglied  angehört.  Die  ver-
hängte  Ordnungsmaßnahme ist  dem Betrof-
fenen  unter  Angabe  der  Gründe  schriftlich 
mitzuteilen.

Bei  einem  Ausschluss  kann  das  betroffene 
Mitglied gegen den Beschluss der Abteilungs-
leitung innerhalb eines Monats nach Zugang 
des  Schreibens  beim  Vorstand  schriftliche 
Berufung einlegen. Der Vorstand entscheidet 
endgültig über den Ausschluss.

Bei  der  Verhängung der  übrigen  Ordnungs-
maßnahmen kann das betroffene Mitglied ge-
gen den Beschluss innerhalb von acht Tagen 
nach Zugang bei der Abteilungsleitung schrift-
lich  Beschwerde  einlegen.  Weist  die  Abtei-
lungsleitung  die  Beschwerde  zurück,  kann 
das  betroffene Mitglied  innerhalb  eines  Mo-
nats  den  Ältestenrat  anrufen,  der  endgültig 
entscheidet

Der ordentliche Rechtsweg bleibt offen.
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SATZUNG

4. Lizenzspieler der  Abteilung Fußball  unterlie-
gen daneben der besonderen Disziplinarord-
nung des Deutschen Fußball-Bundes.

§ 7 Organe des Vereins 

1. Organe des Vereins sind:

a. die Mitgliederversammlung,

b. der Aufsichtsrat,

c. der Vorstand,

d. der Ältestenrat,

e. der Sportbeirat und

f. die Kassenprüfer.

2. Die Mitarbeit in den Organen ist grundsätzlich 
ehrenamtlich.

3. Mitglied  eines  Kontroll-,  Geschäftsführungs-
-und/oder  Vertretungsorgans  des  Vereins 
kann nicht sein, wer Mitarbeiter oder Mitglied 
von  Organen  von  Unternehmen  ist,  die  zu 
mehreren Vereinen oder Tochtergesellschaf-
ten der Lizenzligen bzw. Muttervereinen oder 
mit diesen Vereinen oder Gesellschaften ver-
bundenen  Unternehmen  in  wirtschaftlich  er-
heblichem Umfang in vertraglichen Beziehun-
gen stehen. Diese Beziehungen betreffen den 
Bereich der Vermarktung, einschließlich des 
Sponsorings oder des Spielbetriebs.  Hierbei 
gelten Konzerne und die ihnen angehörigen 
Unternehmen als ein Unternehmen.

Mitglied  eines  Kontroll-,  Geschäftsführungs- 
und/oder  Vertretungsorgans  des  Vereins 
kann ebenfalls nicht sein, wer Mitglied eines 
solchen  Organs  bei  anderen  Vereinen  oder 
Tochtergesellschaften  der  Lizenzligen  oder 
des Muttervereins ist.

§ 8 Mitgliederversammlung

1. Die  Mitgliederversammlung  ist  das  oberste 
Organ des Vereins.

2. Die  ordentliche  Mitgliederversammlung  wird 
jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres vom 
Vorstand einberufen. 

Der  Vorstand  beruft  eine  außerordentliche 
Mitgliederversammlung ein, wenn

a. dringende Entscheidungen von besonde-
rer Tragweite zu treffen sind oder

b. mindestens 10% der ordentlichen Mitglie-
der und Ehrenmitglieder diese unter An-
gabe des Zwecks und der Gründe schrift-
lich verlangen.

3. Zu Mitgliederversammlungen sind die stimm-
berechtigten ordentlichen Mitglieder und Eh-
renmitglieder unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung mit einer Frist von mindestens drei 
Wochen schriftlich einzuladen. 

Anträge  auf  Erweiterung  der  Tagesordnung 
und auf Satzungsänderungen sind spätestens 
zwei  Wochen vor  Beginn der  Versammlung 
bei  der  Geschäftsstelle  schriftlich  einzurei-
chen. Der Vorstand hat die sich daraus erge-
benden  Änderungen und Erweiterungen der 
Tagesordnung den stimmberechtigten Mitglie-
dern  spätestens  eine  Woche  vor  der  Ver-
sammlung schriftlich oder durch Auslegung in 
der Geschäftsstelle mitzuteilen.

Die nicht stimmberechtigten jugendlichen Mit-
glieder werden von der jeweiligen Abteilungs-
leitung  über  eine  bevorstehende  Mitglieder-
versammlung unterrichtet; dieses kann auch 
durch Aushang an geeigneter Stelle erfolgen.

Stehen Wahlen an, sind Kandidaten der Ge-
schäftsstelle spätestens zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung  zu  benennen.  Ein 
stimmberechtigtes  Mitglied  kann  sich  auch 
selbst  als  Kandidat  schriftlich  vorschlagen. 
Wird  ein  Dritter  vorgeschlagen,  soll  dessen 
schriftliches  Einverständnis  dem  Vorschlag 
beigefügt  sein,  anderenfalls  holt  die  Ge-
schäftsstelle  das  Einverständnis  des Vorge-
schlagenen  bis  zur  Mitgliederversammlung 
ein. Nach Ablauf der Nennungsfrist sind wei-
tere  Kandidatenvorschläge  nur  gültig,  wenn 
die Mitgliederversammlung diese mit einer ⅔-
Mehrheit beschließt.

Die Kandidatenvorschläge werden vom Vor-
stand spätestens eine Woche vor der Mit-glie-
derversammlung in der Geschäftsstelle aus-
gelegt.
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SATZUNG

4. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere 
folgende Aufgaben:

a. Entgegennahme  des  Tätigkeitsberichts 
des Aufsichtsrats,

b. Entgegennahme  des  Geschäftsberichts 
(einschließlich  Finanz-  und  Jahresab-
schlussbericht)  des Vorstands nach Ge-
nehmigung durch den Aufsichtsrat,

c. Entgegennahme  des  Prüfberichts  der 
Kassenprüfer,

d. Entlastung  des  Vorstands  auf  Empfeh-
lung des Aufsichtsrats,

e. Entlastung des Aufsichtsrats,

f. Wahl des Aufsichtsrats auf Vorschlag des 
Ältestenrats,

g. Wahl des Ältestenrats,

h. Wahl der Kassenprüfer,

i. Berufung von Ausschüssen,

j. Beschlussfassung über Anträge der Mit-
glieder und des Vorstands.

Die Tagesordnungspunkte e – h stehen nur 
nach Ablauf der jeweiligen Amtsperiode oder 
bei Bedarf an.

5. Die  Mitgliederversammlung  ist  beschlussfä-
hig, wenn mindestens 10% der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend sind oder vertre-
ten werden.

Ein  in  der  Versammlung  nicht  anwesendes 
stimmberechtigtes  Mitglied  kann  sich  durch 
ein anderes Mitglied vertreten lassen. Die Be-
vollmächtigung  ist  der  Geschäftsstelle  oder 
dem Versammlungsleiter vor Versammlungs-
beginn in schriftlicher Form anzuzeigen. Ein 
Mitglied kann maximal drei nicht anwesende 
Mitglieder vertreten.

Bei  Beschlussunfähigkeit  hat  der  Vorstand 
binnen drei Wochen mit einer Frist von einer 
Woche eine weitere Versammlung mit dersel-
ben  Tagesordnung  einzuberufen,  die  ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig ist. In der Einladung ist 
darauf hinzuweisen.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsit-
zenden des Ältestenrats, im Falle seiner Ver-
hinderung von einem Vereinsmitglied geleitet, 
das vom Vorstand bestimmt wird.

6. Bei Wahlen und Beschlüssen entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit  der Mehrheit  der 
anwesenden  stimmberechtigten  Mitglieder. 
Für Satzungsänderungen und für  die Zulas-
sung von Kandidatenvorschlägen nach Ablauf 
der  Nennungsfrist  ist  eine  ⅔-Mehrheit  der 
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

Die  Ernennung von Ehrenmitgliedern bedarf 
einer ¾-Mehrheit  der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder.

Abstimmungen erfolgen, wenn die Mitglieder-
versammlung nichts anderes beschließt oder 
die Satzung nicht etwas anderes vorschreibt, 
durch Handzeichen. Geheime Abstimmungen 
sind  durchzuführen,  wenn  mindestens  10% 
der  anwesenden  stimmberechtigten  Mitglie-
der dieses verlangen.

Tritt  bei  Wahlen  Stimmgleichheit  auf,  sind 
weitere Wahlgänge erforderlich.

7. Ergebnisse der Wahlen und Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung werden in einem Pro-
tokoll  festgehalten, das vom Versammlungs-
leiter und dem Protokollführer zu unterzeich-
nen und mindestens vier  Wochen nach der 
Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle 
auszulegen ist.

§ 9 Aufsichtsrat

1. Der  Aufsichtsrat  besteht  aus  drei  bis  sechs 
Mitgliedern, die nicht dem Vorstand angehö-
ren dürfen.

2. Der Aufsichtsrat wird auf Vorschlag des Ältes-
tenrats von der Mitgliederversammlung für die 
Dauer von drei Jahren gewählt. Der Ältesten-
rat  schlägt  der  Mitgliederversammlung  die 
Zahl  der  zu  wählenden  Aufsichtsratsmitglie-
der vor und unterbreitet seine Wahlvorschlä-
ge. 

Der  Ältestenrat  kann  mehr  Kandidaten  vor-
schlagen, als Aufsichtsratsämter zu besetzten 
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SATZUNG

sind, höchstens aber die doppelte Zahl. Die 
Mitgliederversammlung wählt die Mitglieder in 
den Aufsichtsrat, die die meisten Stimmen auf 
sich vereinigen (relative Mehrheit).

Stehen weniger als drei  Kandidaten für den 
Aufsichtsrat  zur  Verfügung,  so  ist  die  Neu-
wahl des Aufsichtsrats in einer Mitgliederver-
sammlung  spätestens  nach  einem  Monat 
nach gleichem Wahlschema durchzuführen.

Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vorzeitig aus 
ihrem Amt aus,  besteht  der  Aufsichtsrat  mit 
den verbleibenden Mitgliedern weiter.  Redu-
ziert sich die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder 
auf weniger als drei, ist für die restliche Wahl-
periode eine Ergänzungswahl in einer Mitglie-
derversammlung, die spätestens einen Monat 
nach  dem  Ausscheiden  des  zuletzt  ausge-
schiedenen Aufsichtsratsmitglieds stattfindet, 
durchzuführen. 

3. Der Aufsichtsrat hat folgende Aufgaben:

a. Bestellung  des  Vorsitzenden  des  Vor-
stands,

b. Bestellung  der  weiteren  Mitglieder  des 
Vorstands  auf  Vorschlag  des  Vorsitzen-
den des Vorstands,

c. Abberufung von Vorstandsmitgliedern,

d. Genehmigung der Geschäftsordnung des 
Vorstands,

e. Kontrolle der Wahrnehmung der Vereins-
aufgaben durch den Vorstand,

f. Entgegennahme von Berichten des Vor-
stands,

g. Genehmigung  des  Haushaltsplans  des 
Vereins,

h. Genehmigung des dem Deutschen Fuß-
ball-Bund vorzulegenden Finanzplans,

i. Genehmigung des Geschäftsberichts des 
Vorstands,

j. Genehmigung  des  Jahresabschlusses 
des Vereins,

k. Zustimmung zu den in § 10, Abs. 4 ge-
nannten Geschäften des Vorstands,

l. Empfehlung  an  die  Mitgliederversamm-
lung zur Entlastung des Vorstands,

m. Bestellung  eines  unabhängigen  Wirt-
schaftsprüfers im Einvernehmen mit dem 
Deutschen Fußball-Bund, der jährlich den 
Finanzbericht prüft (die Person des Wirt-
schaftsprüfers muss spätestens nach Ab-
lauf des fünften Jahres wechseln),

n. Abgabe  eines  Tätigkeitsberichts  in  der 
Mitgliederversammlung.

4. Der  Aufsichtsrat  wählt  in  seiner  ersten  Sit-
zung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden  und  einen  Stellvertreter.  Bei 
Verhinderung  des  Vorsitzenden  nimmt  der 
Stellvertreter dessen Aufgaben wahr. 

Scheidet im Laufe der Wahlperiode der Vor-
sitzende aus seinem Amt aus, wählt der Auf-
sichtsrat unverzüglich einen neuen Vorsitzen-
den. Entsprechend ist  beim Stellvertreter  zu 
verfahren.

5. Sitzungen des Aufsichtsrats werden entspre-
chend  den  Erfordernissen des  Vereins  vom 
Vorsitzenden einberufen und sind streng ver-
traulich.

Der  Aufsichtsrat  kann  zu  seinen  Sitzungen 
Gäste einladen.

6. Der  Aufsichtsrat  fasst  seine  Beschlüsse  in 
Aufsichtsratsitzungen.  Beschlüsse,  die  nicht 
die  Bestellung  oder  Abberufung  von  Vor-
standsmitgliedern betreffen, können auch au-
ßerhalb  von  Aufsichtsratsitzungen  gefasst 
werden,  wenn alle  Mitglieder  des  Aufsichts-
rats  beteiligt  sind und kein  Aufsichtsratsmit-
glied diesem Verfahren widerspricht.

In Aufsichtsratssitzungen ist  der Aufsichtsrat 
beschlussfähig,  wenn mindestens die  Hälfte 
der gewählten Mitglieder anwesend ist. 

Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse in Sit-
zungen mit der Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder und außerhalb von Sitzungen mit der 
Mehrheit  seiner  Mitglieder.  Bei  Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-
zenden. Beschlüsse über die Bestellung und 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern bedür-
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fen einer ⅔-Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der. 

7. Beschlüsse  des  Aufsichtsrats  in  Sitzungen 
werden in einem Protokoll  festgehalten, Be-
schlüsse  außerhalb  von  Sitzungen  in  einer 
Niederschrift. Protokolle sind von dem für die 
Sitzung bestimmten Protokollführer und Nie-
derschriften vom Vorsitzenden zu unterzeich-
nen. Protokolle und Niederschriften sind allen 
Aufsichtsratsmitgliedern  innerhalb  von  zwei 
Wochen zu übersenden und in der folgenden 
Aufsichtsratssitzung zu genehmigen.

§ 10 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorstandsvor-
sitzenden und  zwei  bis  sechs  weiteren  Mit-
gliedern. Die endgültige Zahl der Vorstands-
mitglieder  wird  in  Abstimmung  mit  dem 
Vorstandsvorsitzenden  vom  Aufsichtsrat  be-
stimmt.

2. Der  Vorstand  wird  vom  Aufsichtsrat  für  die 
Dauer von drei Jahren bestellt. Wird ein Mit-
glied des Aufsichtsrats bestellt, scheidet die-
ses aus dem Aufsichtsrat aus. 

Der  Vorstandsvorsitzende  schlägt  für  die 
Dauer  seiner  verbleibenden  Wahlperiode 
dem Aufsichtsrat die weiteren Vorstandsmit-
glieder  zur  Bestellung  vor.  Wird  dem  Vor-
schlag ganz oder teilweise nicht entsprochen, 
muss  der  Vorsitzende  innerhalb  einer  Frist 
von zwei Wochen einen neuen Vorschlag un-
terbreiten. Wird auch diesem Vorschlag nicht 
oder nur teilweise entsprochen, muss der Auf-
sichtsrat einen neuen Vorstandsvorsitzenden 
bestellen. 

Ein  Vorstandsmitglied  gilt  als  bestellt,  wenn 
es die Wahl durch den Aufsichtsrat annimmt. 
Eine Wiederwahl ist möglich.

Vorstandsmitglieder  können vor Ablauf  ihrer 
Wahlperiode  vom  Aufsichtsrat  mit  einer  ⅔-
Mehrheit  abberufen  werden.  Das  betroffene 
Vorstandsmitglied ist über einen entsprechen-
den  Tagesordnungspunkt  der  angesetzten 
Aufsichtsratssitzung  mindestens  drei  Kalen-
dertage vorher zu informieren und in der Sit-

zung anzuhören, indem ihm Gelegenheit zur 
Aussprache  mit  dem  Aufsichtsrat  vor  einer 
Beschlussfassung eingeräumt wird.

3. Der Vorstand leitet den Verein und ist verant-
wortlich  für  die  ordnungsgemäße  Wahrneh-
mung  aller  Vereinsaufgaben,  sofern  sie  in 
dieser Satzung nicht anderen Vereinsorganen 
vorbehalten sind.

Der Vorstand hat jährlich folgende Unterlagen 
vorzulegen:

a. dem  Aufsichtsrat  und  der  Mitgliederver-
sammlung einen Haushaltsplan,

b. dem  Deutschen  Fußball-Bund  einen  Fi-
nanzplan,

c. dem  Aufsichtsrat  und  der  Mitgliederver-
sammlung einen Geschäftsbericht,

d. dem  Aufsichtsrat  und  der  Mitgliederver-
sammlung einen Jahresabschluss für den 
Verein  (geprüft  von  den  Kassenprüfern) 
auf  der  Grundlage  schriftlicher  Berichte 
der  Abteilungen  über  ihre 
Einnahmen/Ausgaben und  ihren  Jahres-
abschluss,

e. dem  vom  Aufsichtsrat  bestellten  Wirt-
schaftsprüfer einen Finanzbericht für den 
Deutschen Fußball-Bund.

Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat min-
destens vierteljährlich über seine Geschäfts-
führung.  Dies  gilt  insbesondere  bei  drohen-
den  Verlusten,  Überschuldung, 
Zahlungsunfähigkeit  und  Verstößen  gegen 
Auflagen übergeordneter Sportverbände.

Bei  seiner  Tätigkeit  hat  der  Vorstand  die 
Sorgfaltspflicht einer ordentlichen und gewis-
senhaften Geschäftsführung zu beachten. Bei 
Verletzung dieser Sorgfaltspflicht sind die Mit-
glieder des Vorstands dem Verein gegenüber 
zum Ersatz des daraus entstehenden Scha-
dens als Gesamtschuldner verpflichtet.

Der  Vorstand  gibt  sich  eine  Geschäftsord-
nung, die der Genehmigung des Aufsichtsrats 
bedarf.

4. Vorstand  gemäß  §  26  BGB  sind  der  Vor-
standsvorsitzende  und  die  Vorstandsmitglie-
der.
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Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam 
zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Ver-
eins befugt.

Der  Vorstand kann für bestimmte  Aufgaben 
besondere Vertreter gemäß § 30 BGB bestel-
len und diesen die damit verbundene Vertre-
tung und Geschäftsführung übertragen.

Unbeschadet  der  Vertretungsbefugnisse  im 
Außenverhältnis  bedürfen  der  Vorstand  und 
besondere Vertreter gemäß § 30 BGB im In-
nenverhältnis der Zustimmung des Aufsichts-
rats zu folgenden Geschäften:

a. Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken  und  grundstücksgleichen 
Rechten,

b. Übernahme von Bürgschaften und Mitver-
pflichtungen für Verbindlichkeiten Dritter,

c. Abschluss  von  Darlehensverträgen  und 
Stundungsvereinbarungen  (mit  Ausnah-
me von Mitgliedsbeiträgen) sowie von Si-
cherungsgeschäften dazu,

d. Abschluss von sonstigen Rechtsgeschäf-
ten  jeder  Art,  deren  Laufzeit  entweder 
zwei  Jahre  überschreitet  oder  die  einen 
einmaligen oder jährlichen Gegenstands-
wert von mehr als 100.000 Euro haben,

e. Ausgaben,  die  über  den  genehmigten 
Haushaltsplan des Vereins und den dem 
Deutschen Fußball-Bund vorgelegten Fi-
nanzplan hinausgehen.

5. Sitzungen  des  Vorstands  werden  entspre-
chend  den  Erfordernissen  des  Vereins  vom 
Vor sitzenden einberufen und sind streng ver-
traulich. Der Vorstand kann zu seinen Sitzun-
gen Gäste einladen.

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vor-
standssitzungen.  Beschlüsse  können  auch 
außerhalb  von  Vorstandssitzungen  gefasst 
werden,  wenn alle Mitglieder  des Vorstands 
beteiligt sind und kein Vorstandsmitglied die-
sem Verfahren widerspricht.

In  Vorstandssitzungen  ist  der  Vorstand  be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
gewählten Mitglieder anwesend ist.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sit-
zungen mit der Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder und außerhalb von Sitzungen mit der 
Mehrheit  seiner  Mitglieder.  Bei  Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-
zenden.

7. Beschlüsse des Vorstands in Sitzungen wer-
den  in  einem  Protokoll  festgehalten,  Be-
schlüsse  außerhalb  von  Sitzungen  in  einer 
Niederschrift. Protokolle sind von dem für die 
Sitzung bestimmten Protokollführer und Nie-
derschriften vom Vorsitzenden zu unterzeich-
nen. Protokolle und Niederschriften sind allen 
Vorstandsmitgliedern innerhalb von zwei Wo-
chen  zu  übersenden  und  in  der  folgenden 
Vorstandssitzung zu genehmigen.

§ 11 Ältestenrat

1. Der Ältestenrat besteht aus vier oder fünf Mit-
gliedern,  die  das fünfzigste  Lebensjahr  voll-
endet haben und dem Verein mindestens fünf 
Jahre ununterbrochen angehören. Die Mitglie-
der des Ältestenrats dürfen nicht zugleich Mit-
glied  des  Aufsichtsrats  oder  des  Vorstands 
sein.

2. Der  Ältestenrat  wird  von  der  Mitgliederver-
sammlung mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen für die Dauer  von drei  Jahren ge-
wählt.  Die  Wahl  kann nur  stattfinden,  wenn 
nicht  gleichzeitig  Wahlen  zum  Aufsichtsrat 
anstehen. 

Scheidet ein Mitglied aus dem Ältestenrat vor-
zeitig  aus,  wählt  die  nächste  Mitgliederver-
sammlung ein neues Mitglied für die restliche 
Wahlperiode.

3. Dem Ältestenrat obliegen folgende Aufgaben:

a. Beratung  des  Vorstands  und  Aufsichts-
rats,

b. Pflege des gesellschaftlichen Zusammen-
halts unter den Mitgliedern des Vereins,

c. Entscheidungen  über  Beschwerden  ge-
gen Ordnungsmaßnahmen,
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d. Schlichtung von persönlichen Streitigkei-
ten  unter  den  Mitgliedern,  wenn  sie  im 
Vereinsinteresse geboten ist,

e. Vorschläge an die Mitgliederversammlung 
zur Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats. 

4. Die Mitglieder des Ältestenrats wählen aus ih-
rer Mitte einen Vorsitzenden und seinen Stell-
vertreter.  Der  Vorsitzende  des  Ältestenrats 
kann mit beratender Stimme an den Sitzun-
gen des Aufsichtsrats und des Vorstands teil-
nehmen.

5. Sitzungen  des  Ältestenrats  werden  entspre-
chend  den  Erfordernissen  des  Vereins  vom 
Vorsitzenden einberufen und sind streng ver-
traulich. Der Ältestenrat kann zu seinen Sit-
zungen Gäste einladen. Ehrenmitglieder kön-
nen  an  den  Sitzungen  ohne  Stimmrecht 
teilnehmen.

6. Der Ältestenrat fasst seine Beschlüsse in Sit-
zungen  mit  der  Mehrheit  der  anwesenden 
Mitglieder. Der Ältestenrat ist beschlussfähig, 
wenn  mindestens  die  Hälfte  der  gewählten 
Mitglieder anwesend ist.

7. Beschlüsse des Ältestenrats werden in einem 
Protokoll festgehalten.

§ 12 Kassenprüfer

Die  Mitgliederversammlung  wählt  für  die  Dauer 
von zwei Jahren zwei Kassenprüfer, die nicht Mit-
glied  des Aufsichtsrats oder Vorstands sein dür-
fen.  Die  Kassenprüfer  haben  die  Kassen-  und 
Rechnungsunterlagen  nach  Ablauf  des  Ge-
schäftsjahres rechnerisch und sachlich zu prüfen 
und  der  Mitgliederversammlung  einen  schriftli-
chen Prüfbericht vorzulegen. Bei ordnungsgemä-
ßer Führung der Kassengeschäfte beantragen die 
Kassenprüfer  in  der  Mitgliederversammlung  die 
Beschlussfassung über den Jahresabschluss und 
die Entlastung des Aufsichtsrats.

§ 13 Sportbeirat

1. Der  Sportbeirat  besteht  aus  den  Vertretern 
des  Ältestenrats  und  den  Abteilungsleitern; 

sonstige Funktionsträger des Vereins können 
zu  den  Sitzungen  des  Sportbeirats  eingela-
den werden. Vertreter des Aufsichtsrats und 
Vorstands nehmen an den Sitzungen teil.

2. Im  Sportbeirat  sollen  Aufsichtsrat,  Vorstand 
und  Ältestenrat  über  die  Arbeit  informieren 
und für Diskussionen zur Verfügung stehen. 
Die Abteilungsleiter sollen über die Tätigkeit 
in ihren Abteilungen berichten und Anregun-
gen für die Vereinsarbeit geben. Damit sollen 
die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt 
im Verein gefördert werden.

3. Der Sportbeirat wird nach Bedarf vom Ältes-
tenrat  einberufen,  mindestens  zweimal  jähr-
lich.

4. Über  die  Sitzungen des  Sportbeirats  ist  ein 
Protokoll anzufertigen.

§ 14 Abteilungen

1. Der Verein gliedert sich in Abteilungen, in de-
nen  grundsätzlich  eine  Sportart  betrieben 
und/oder das Vereinsleben gepflegt wird. Je-
des Mitglied  gehört  mindestens einer  Abtei-
lung an.

2. Über die Einrichtung und Auflösung von Ab-
teilungen entscheidet der Vorstand. Wird eine 
Abteilung aufgelöst, teilt der Vorstand die Mit-
glieder dieser Abteilung einvernehmlich  einer 
anderen Abteilung des Vereins zu, wenn die-
se nicht selbst einen Aufnahmeantrag in einer 
anderen Abteilung stellen.

3. Die Aufgabe einer Abteilung ist die Regelung 
der spiel- und sporttechnischen sowie finanzi-
ellen  Angelegenheiten  ihrer  Sportart,  soweit 
diese Satzung  nicht  anderes bestimmt oder 
das  Gesamtinteresse  des  Vereins  nicht  be-
troffen ist.

4. Die  Abteilung  wählt  auf  ihrer  Abteilungsver-
sammlung,  die  nach  den  vom  Vereinsvor-
stand  bestimmten  Richtlinien  stattfindet,  für 
die Dauer von zwei Jahren eine Abteilungslei-
tung. Diese ist  in  ihrer Geschäftsführung ei-
nerseits  dem  Vereinsvorstand  und  anderer-
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seits  den  Mitgliedern  der  Abteilung  verant-
wortlich. 

Die Abteilungsleitung besteht aus dem Abtei-
lungsleiter und weiteren Mitgliedern. Der Ab-
teilungsleiter handelt im Rahmen der Aufga-
ben der jeweiligen Abteilung als besonderer 
Vertreter des Vereins gemäß § 30 BGB. 

Der  Vereinsvorstand  ist  gleichzeitig  die  Lei-
tung  der  Abteilung  Fußball-Herren.  Die  Lei-
tung der Abteilung Fußball-Jugend wird vom 
Vorstand eingesetzt.

5. Die  Abteilungen  entscheiden  über  ihre  Ein-
nahmen und Ausgaben. Sie haben dafür Sor-
ge  zu  tragen,  dass  ihre  Wirtschaftsführung 
den  Grundsätzen  eines  ordentlichen  Kauf-
manns entspricht. Ausgaben, die dem Abtei-
lungszweck dienen, werden von der Abteilung 
geleistet. 

Verträge  über  wiederkehrende  Verpflichtun-
gen (Miet-, Arbeits-, Ausrüstungs-, Werbever-
träge  u. ä.)  bedürfen  der  Zustimmung  des 
Vorstands.

6. Die Abteilungen berichten dem Vorstand jähr-
lich und nach besonderer Aufforderung über 
ihre  Einnahmen  und  Ausgaben  sowie  über 
den Jahresabschluss. Gewinne und Verluste 
sind vorzutragen. Der Jahresabschluss ist von 
den Kassenprüfern zu prüfen und von der Ab-
teilungsversammlung zu beschließen.

7. Die  Abteilungsversammlung  wählt  für  die 
Dauer  von  zwei  Jahren  zwei  Kassenprüfer, 
die  nicht  Mitglied  der  Abteilungsleitung sein 
dürfen.  Für  die  Aufgaben  der  Kassenprüfer 
gilt analog der Text des § 12 der Satzung.

§ 15 Ausschüsse

Für  bestimmte Zwecke können von der  Mitglie-
derversammlung besondere Ausschüsse berufen 
werden. Diese haben der Mitgliederversammlung 
über  das  Ergebnis  ihrer  Tätigkeit  zu  berichten. 
Sie enden mit der Erledigung ihrer Aufgabe.

§ 16 Vereinsordnungen

1. Der Verein gibt sich zur Regelung der inter-
nen Abläufe des Vereinslebens und bei  Be-
darf  für  verschiedene  Bereiche  und  Aufga-
bengebiete  Vereinsordnungen  (z.B. 
Geschäftsordnungen der Organe des Vereins 
und  der  Abteilungen  sowie  Ehrenordnung). 
Diese sind nicht Bestandteil der Satzung und 
werden nicht in das Vereinsregister eingetra-
gen.

2. Der Erlass, die Änderung und die Aufhebung 
von Vereinsordnungen ist  Aufgabe des Vor-
stands,  sofern  die  Satzung  nichts  anderes 
vorsieht.

3. Die Vereinsordnungen, ihre Änderungen und 
ihre Aufhebungen sind in der Geschäftsstelle 
den Mitgliedern zugänglich zu machen.

§ 17 Mitgliedschaft in 
übergeordneten Verbänden

1. Der Verein ist Mitglied in den für die bei ihm 
betriebenen Sportarten zuständigen Verbän-
den.  Er  erkennt  die  Satzungen,  Ordnungen 
und Bestimmungen dieser Verbände als ver-
bindlich an.

2. Für den Fußballsport gilt insbesondere: 

a. Der Verein ist Mitglied des Berliner Fuß-
ball-Verbandes e.V.

b. Der Verein und seine Mitglieder erkennen 
die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB), 
Nordostdeutschen  Fußball-Verband 
(NOFV)  und  Berliner  Fußball-Verband 
(BFV)  erlassenen  Bestimmungen  (Sat-
zungen,  Ordnungen,  Statuten  u.ä.)  an. 
Der Verein und seine Mitglieder verpflich-
ten  sich,  die  von  den  Organen  DFB, 
NOFV und BFV im Rahmen ihrer Befug-
nisse erlassenen Beschlüsse zu befolgen 
und deren Entscheidungen anzuerkennen 
sowie die in den Bundesliga- bzw. Lizenz-
statuten des DFB vorgesehenen Lizenz-, 
Arbeits-  und  Schiedsverträge  zu  schlie-
ßen.
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c. Satzung und Ordnungen des DFB sind in 
ihrer  jeweiligen  Fassung  für  den  Verein 
und seine Mitglieder unmittelbar verbind-
lich.  Diese  materiellen  Bestimmungen 
oder  Organisations-  und  Zuständigkeits-
vorschriften sind die vom DFB als zustän-
digem Sportverband aufgestellten und da-
mit allgemein im deutschen Fußballsport 
anerkannten Regeln. 

d. Die  Vereine  der  Frauen-Bundesliga  und 
2.  Frauen-Bundesliga  sind Mitglieder  ih-
res Landes- und/oder Regionalverbandes, 
die ihrerseits Mitglieder des DFB als des 
Dachverbandes  sind.  Aufgrund  der  Be-
stimmungen über die Maßgeblichkeit von 
DFB-Satzung und DFB-Ordnungen in der 
Satzung  des  Landes-  und  Regionalver-
bandes und der unmittelbaren oder mittel-
baren  Zugehörigkeit  des  Vereins  zum 
Landes-  und/oder  Regionalverband  sind 
auch die DFB-Satzung und die DFB-Ord-
nungen - insbesondere die Spielordnung 
mit den dazu erlassenen Durchführungs-
bestimmungen und die Rechts- und Ver-
fahrensordnung - sowie die Regionalver-
bandssatzung und die Regionalverbands-
vorschriften für die Vereine und ihre Mit-
glieder verbindlich, soweit sie sich auf die 
Benutzung  der  Vereinseinrichtung  Frau-
en-Bundesliga, die Betätigung bei der Be-
nutzung sowie Sanktionen bei Verstößen 
gegen  die  Benutzungsvorschriften  und 
den Ausschluss von der Benutzung bezie-
hen. Dies gilt  auch für die Entscheidun-
gen der DFB-Organe und DFB-Beauftrag-
ten  gegenüber  den  Vereinen, 
insbesondere auch,  soweit  Vereinssank-
tionen gemäß § 44 der DFB-Satzung ver-
hängt werden. Der Verein und seine Mit-
glieder  unterwerfen  sich  der  Vereins-
gewalt  des  DFB,  des  Landes-  und/oder 
Regionalverbandes, die durch die vorste-
hend genannten Regelungen und Organ-
entscheidungen einschließlich  der  Sank-
tionen ausgeübt wird. 

e. Die Unterwerfung unter die Vereinsgewalt 
des DFB erfolgt auch, damit Verstöße ge-

gen die o.g. Bestimmungen und Entschei-
dungen verfolgt und durch Sanktionen ge-
ahndet werden können. 

§ 18 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 
außerordentlichen  Mitgliederversammlung 
beschlossen  werden,  die  ausschließlich  zu 
diesem Zweck einberufen wird. Für den Auf-
lösungsbeschluss ist eine ¾-Mehrheit der an-
wesenden stimmberechtigten Mitglieder erfor-
derlich.

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei  Wegfall 
steuerbegünstigter  Zwecke fällt  sein  Vermö-
gen  an  den  Berliner  Fußball-Verband  oder 
dessen Rechtsnachfolger, die es unmittelbar 
und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwe-
cke zu verwenden haben.

3. Der  Beschluss  über  die  Vermögensübertra-
gung bedarf  zu  seiner  Wirksamkeit  der  Zu-
stimmung des zuständigen Finanzamts.

§ 19 Schlussbestimmungen

1. Satzungsänderungen, die von Gerichten oder 
Behörden  aus  formalen  Gründen  verlangt 
werden,  gelten  als  genehmigt  und  können 
vom Vorstand  ohne  Beteiligung  der  Mitglie-
derversammlung vorgenommen werden. Die-
se  Satzungsänderungen  müssen  allen  Mit-
gliedern schriftlich mitgeteilt werden.

2. Diese Satzung  wurde auf  der  Mitgliederver-
sammlung  am 07.06.2007  beschlossen.  Sie 
tritt  mit  Eintragung in das Vereinsregister  in 
Kraft.

3. Alle  bisherigen  Satzungen  und  Ordnungen 
verlieren damit ihre Gültigkeit.

„TeBe ... or not to be.“
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